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Index

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 2003 §41;

1. TKG 2003 § 41 gültig von 22.11.2011 bis 31.10.2021 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 190/2021

2. TKG 2003 § 41 gültig von 20.08.2003 bis 21.11.2011

Rechtssatz

§ 41 TKG 2003 erfasst die Verp8ichtung, Zugang zu bestehenden (physischen) Infrastrukturen zu gewähren, bietet aber

keine Grundlage dafür, etwa einen gemeinsamen Ausbau bzw die Scha?ung neuer Infrastrukturen (mit den dazu

erforderlichen Detailregelungen insbesondere über eine Kostenaufteilung) anzuordnen.Paragraph 41, TKG 2003

erfasst die Verp8ichtung, Zugang zu bestehenden (physischen) Infrastrukturen zu gewähren, bietet aber keine

Grundlage dafür, etwa einen gemeinsamen Ausbau bzw die Scha?ung neuer Infrastrukturen (mit den dazu

erforderlichen Detailregelungen insbesondere über eine Kostenaufteilung) anzuordnen.
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